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1. Zusammenfassung

Schutzgut

Boden mittel

Fläche mittel

mittelWasser

gering

mittel

Orts- und Landschaftsbild

Mensch

Kultur- und Sachgüter keine
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Bedeutung 
des Gebietes

Durch Flächenneuinanspruchnahme, Überbauung und Versiegelung von Grünland 
ergeben sich negative Auswirkungen mittlerer Erheblichkeit auf die Schutzgüter Bo­
den und Fläche. Es kommt zu einem Verlust wichtiger Funktionen wie Ertragsfähigkeit 
und Grundwassemeubildung. Zur Reduzierung der Auswirkungen beschränkt sich die 
Flächenversiegelung auf ein notwendiges und bedarfsgerechtes Maß und ein Groß­
teil der Fläche wird durch einen Sport- und Spielrasen begrünt. Das Plangebiet liegt 
unmittelbar am TSV und fördert dadurch eine Synergie mit dem Sportplatz und meidet 
eine Flächenzersiedelung ähnlicher Nutzungsbestimmungen.

Im mittleren Bereich des Plangebietes befindet sich eine Sukzessionsfläche, die im 
Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanzprüfung im Dezember 2022 began­
gen wurde. Zum Zeitpunkt der Begehung wurde der Grünspecht als planungsrele­
vante Art nachgewiesen. Zwar bleibt die Sukzessionsfläche von den Planungen un­
berührt, um dennoch den Erhalt der naturschutzfachlich wertvollen Fläche zu gewähr­
leisten, ist eine Pufferfläche zwischen der Sukzessionsfläche und dem Bike Park vor-

Inhalt und Ziel der 3. Änderung des Bebauungsplans Am Sportplatz“ - Bike Park ist 
die Errichtung eines Pumptracks auf dem Flurstück Nr. 1271, der als Erweiterung des 
bestehenden Sportgeländes des TSV Utting die Begegnung der örtlichen Bevölke­
rung fördern soll.

Das 1,1 ha große Plangebiet liegt am westlichen Ortsrand von Utting, südlich der 
Auraystraße und schließt direkt an das Sportgelände des TSV Utting an. Derzeit wird 
die Fläche als Grünland genutzt, im nördlichen Bereich grenzt das Plangebiet an den 
Parkplatz des TSV und westlich an einen befestigten Feldweg.

Im vorliegenden Umweltbericht werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Schutzgüter Boden, Fläche, Wasser, Klima und Luft (mit Klimaschutz und Klimaan­
passung), Arten und Biotope, Landschaftsbild sowie Mensch (Immissionsschutz und 
Erholung) sowie Kultur- und Sachgüter dargestellt und die voraussichtlichen Wech­
selwirkungen und Umweltrisiken beschrieben.

Erhebliche negative Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser, Luft und Klima, 
Mensch sowie Kultur und Sachgüter sind bei Umsetzung des Vorhabens nicht zu er­
warten.

Erheblichkeit 
der Auswirkung

mittel

Luft und Klima, Klimaschutz und Klima­
anpassung

Arten, Biotope und biologische Vielfalt

gering

gering

gering

gering bis mittel (im Bereich 
der Sukzessionsfläche)

gering bis mittel 

keine

gering bis mittel 

gering 

gering
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2. Einleitung

2.1 Inhalt und Ziel der Planung, Flächenbilanz

Abb. 1:
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Haue,

gesehen. Hierzu wird der freie Bereich mit einer Größe von 453 m’ als Ausgleichsflä­
che festgesetzt und soll auf Grundlage eines Maßnahmenkonzeptes die bestehende 
Sukzessionsfläche nach Osten bedarfsgerecht erweitern. Dadurch kommt es voraus­
sichtlich zu keiner wesentlichen Verschlechterung des Erhaltungszustandes potenzi­
ell vorkommender, geschützter Arten und die negativen Auswirkungen des Eingriffes 
durch den Bike Park werden im räumlichen Zusammenhang in der Gesamtbilanz aus­
geglichen.

Mit dem Ziel der einheimischen Bevölkerung, insbesondere den Kindern und Jugend­
lichen, die Möglichkeit zur Freizeitgestaltung zu geben, sollen auf dem Flurstück 
Nr. 1271 der Gemeinde Utting a. Ammersee die bestehenden Sportanlagen des TSV 
Utting (zwei Turnhallen, 2 Hallenspielfelder, 5 Sommerstockbahnen) um einen Bike- 
Park erweitert werden.

Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 und § la eine Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB 
durchzuführen.
Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln. Das 
Ergebnis der Umweltprüfung wird in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 
Der Umweltbericht wird nach der Anlage 1 BauGB erstellt und bildet einen gesonder­
ten Teil der Begründung.

Hierfür werden die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, da sich das ca. 1,1 ha 
große Gebiet bislang im planungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 BauGB befin­
det. Die Erschließung erfolgt über den befestigten Feldweg, der an die Kreisstraße 
LL23 angebunden ist.

Lage des Plangebietes (rot), ohne Maßstab. Quelle: Bayern-Atlas, Bayerische Vermessungs­
verwaltung (Stand: 01.2024).
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2.2

Begründung / Berücksichtigungbetroffen

IxlArtenschutz

□Biotopverbund

[xj Berücksichtigung: siehe unter Punkt 6.2 .Ausgleich“

|x|

PV Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München UTT2-84 Seite 5Z31

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes und deren Berücksichti­
gung

Das Gebiet wird derzeit als intensives Grünland genutzt, im mittleren Bereich des 
Geltungsbereiches befindet sich eine tropfenförmige Sukzessionsfläche mit geplan­
tem Biotop. Im Norden grenzt der Parkplatz des Sportplatzes und im Süden und Wes­
ten das Landschaftsschutzgebiet Ammersee-West (LSG-00509.01) an das Planungs­
gebiet an. Die Neuplanung des Bike-Parks liegt außerhalb des Landschaftsschutzge­
bietes.

Ix|

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis)

Vorgabe,
Grundsatz,
Ziele

Berücksichtigung: siehe unter Punkt 4.1 „Schutzgut Bo­
den“

Berücksichtigung:
Siehe Punkt 4.5 „Schutzgut Arten und Biotope“ und Punkt 
6.3 „Maßnahmen des Artenschutzes“
Begründung:
- Keine Unterbrechung regionaler Biotopverbundsysteme 

laut Bayern-Atlas
- Keine Entwicklungsschwerpunkte und Verbundachsen 

gemäß Arten- und Biotopschutzprogramm
- Sicherung und Entwicklung naturnaher Bachläufe bzw. 

des Mühlbachs, der im Süden und außerhalb des Gel­
tungsbereiches fließt

- Keine Isolierung bzw. Abriegelung wichtiger Kernle­
bensräume, der Artenaustausch bleibt erhalten

- Angepasste Erweiterung der Sukzessionsfläche durch 
Ausgleichsfläche und südliche und westliche Eingrü­
nung des Geltungsbereiches, dadurch Förderung (neuer 
und umliegender) Grünstrukturen

Berücksichtigung:
siehe unter Punkt 6.1 „Vermeidung und Minimierung“

Vermeidung und
Minimierung von 
Eingriffen in Na­
turhaushalt und 
Landschaftsbild, 
Verringerung 
der Umweltaus­
wirkungen

Ausgleich von 
Eingriffen in Na­
turhaushalt und 
Landschaftsbild

Bodenschutz/
Erhalt von Bo­
denfunktionen
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betroffen Begründung / Berücksichtigung

IBl

□

□
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Schutz von 
Trinkwasser und 
Grundwasser

Berücksichtigung; siehe unter Punkt 4.2 „Schutzgut Flä­
che“

Begründung;
- Gemäß Informationsdienst Überschwemmungsgefähr­

dete Gebiete des Bayerischen Landesamtes für Umwelt 
befindet sich das Plangebiet nicht im Umgriff von Über­
schwemmungsgebieten, Hochwasserrisikogebieten,
Hochwasserentstehungsgebieten oder Wassersensib­
len Bereichen.

- Wassersensibler Bereich, Hochwassergefahrenflächen 
HQextrem befindet sich ca. 40m im Süden entlang des 
Mühlbaches und damit außerhalb des Geltungsberei­
ches. Gemäß FNP fungiert ein Teil dieser Fläche auch 
als Retentionsfläche und trägt somit zum Hochwasser­
schutz bei.

- Die als Hochwassergefahrenflächen gekennzeichneten 
Flächen liegen topographisch deutlich abgesenkt zum 
Plangebiet.

- Ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Niederschlags­
wassers.

Begründung;
- Trinkwasserschutzgebiete und Heilquellenschutzge­

biete liegen gemäß Umwelt-Atlas Bayern Themenkarte 
„Gewässerbewirtschaftung“ ebenfalls nicht innemalb 
des Geltungsbereiches.

- Gemäß Standortkundlicher Bodenkarte handelt es sich 
um einen grundwasserfernen Standort; Pararendzina 
(Bodentyp 28b), das Grundwasser liegt vermutlich und 
nach Kenntnis der Gemeinde tiefer als 20 dm unter der 
Geländeoberfläche. Grundwassermessstellen des Lan­
desmessnetzes Grundwasserstand sind nicht in der 
Umgebung vorhanden.

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartiemng) (siehe Quellenverzeichnis)

Vorgabe,
Grundsatz,
Ziele
Flächensparen
und Vermeidung
von Zersiede­
lung
Hochwasser­
schutz und
Schutz vor Ge­
fahren durch
Oberflächen­
wasser, Siche­
rung eines intak­
ten Wasser­
haushaltes



3. Änderung BP „Am Sportgelände* - Bike Park - Umweltbericht 29.08.2024Utting am Ammersee

betroffen

0Klimaschutz

0

□ Begründung: nicht vorhanden

□ Begründung: nicht vorhanden
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Regionaler 
Grünzug
Regionales
Trenngrün

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis)

Begründung / BerücksichtigungVorgabe, 
Grundsatz, 
Ziele

Anpassung an 
den Klimawan­
del

Berücksichtigung:
- Erweiterung des bereits bestehenden Sportzentrums 

des TSV Utting auf dem Sportgelände
- Bessere Auslastung bestehender Versorgungs- und 

Entsorgungseinrichtungen, Lage am Ortsrand
- Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz, nächste 

Bushaltestelle, Utting SchneldenA^Irt, liegt < 850m ent­
fernt

- Vorhandenes Radwegenetz, Erreichbarkeit über Feld­
wege und Wegenetz / örtliche Wanderwege bzw.
Mühlbachrunde / Tal des Lebens im Süden

- Vorhandener Parkplatz im Norden
- Bauliche Entwicklung erfolgt an voll erschlossene Bau­

grundstücke im unmittelbaren Umfeld
- Erhalt von Gehölzen sowie Planung und Entwicklung 

von Ausgleichsfläche zwischen Sukzessionsfläche und 
Bike Park durch angepasstes Maßnahmenkonzept zur 
Erweiterung der Sukzessionsfläche, außerdem großzü­
gige Eingrünung vorgesehen

Berücksichtigung:
- Keine Beanspruchung sensibler Bereiche wie Über­

schwemmungsgebiete, Retentionsflächen
- Keine Beanspruchung von Flächen mit Grundwasser 

geprägten Böden
- Sicherung und Entwicklung von unbelasteten Luftaus­

tauschbahnen und Kaltluftabflussbahnen für den klima­
tischen oder lufthygienischen Ausgleich in dicht bebau­
ten Gebieten - diese liegen außerhalb des Planungsge­
bietes im Süden am Mühlbach entlang

- Erhalt klimatisch wirksamer Grünflächen/Freiflächen 
(Kaltluftentstehungsgebiete) durch Festsetzung einer 
Grünfläche und Erhalt der Sukzessionsfläche
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betroffen

□

□
0

□ Begründung: nicht vorhanden

□ Begründung: nicht vorhanden

□ Begründung: nicht vorhandenNationalpark
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Schutz und Ent­
wicklung des 
Landschaftsbil­
des

□□

Berücksichtigung:
- Erweiterung des bereits bestehenden Sportzentrums 

des TSV Utting auf dem Sportgelände
- Vom Plangebiet gehen tagsüber mögliche Lärmemissi­

onen durch Sporttätigkeiten aus.
- Geplantes Vorhaben möglicherweise verträglich mit an­

grenzenden Nutzungen bzw. TSV Utting Sportgelände, 
welches ebenfalls Freizeitlärm emittiert

Landschaftli­
ches Vorbe­
haltsgebiet

Immissions­
schutz

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis)

Begründung Z BerücksichtigungVorgabe, 
Grundsatz, 
Ziele

Begründung:
- Änderung der Nutzung von intensiv genutztem Grünland
- Der geplante Bike Park grenzt an ein bereits bestehen­

des Sportgelände mit Parkplatz im Norden entlang einer 
Kreisstraße und hat somit keine direkte Auswirkung auf 
die freie Landschaft

- Die Topographie des Geländes begünstigt das Vorha­
ben hinsichtlich des Landschaftsbildes, v.a. da das Ge­
lände von Norden etwa 8 m nach Süden abfällt

- Keine Femwirkung
- Freihaltung sensibler Bereiche mit landschaftsprägen­

den Strukturen (Sukzessionsfläche)
- Kein kulturhistorisch bedeutender Landschaftsraum ge­

mäß Landschaftsentwicklungskonzept
- Verbesserung bzw. Aufwertung des Landschaftsbildes 

durch eine großzügige Eingrünung im Süden und Wes­
ten des Plangebietes

Begründung: nicht vorhanden

Begründung: nicht vorhanden 
Begründung: nicht vorhanden

Altlasten

Bannwald,
Schutzwald, Na­
turwald oder
Wald mit Funkti­
onen gemäß 
Waldfunktions­
planung
Natura 2000- 
Gebiete (FFH- 
Gebiete, Vogel­
schutzgebiete)
Naturschutzge­
biet
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betroffen

□ Begründung: nicht vorhanden

Ix]

□
|xl

0

□

□Erholung
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Gesetzlich ge­
schützte Biotope

Geschützter 
Landschaftsbe­
standteil

Landschafts­
schutzgebiet

Begründung:
- Aufwertung des Erholungsraums durch Enveiterung des 

Sportgeländes des TSV Utting mit einem Bike Park
- Erhalt und Verbesserung von Nah- und Wochenender­

holungsgebieten
- Keine Unterbrechung von Wegeverbindungen mit Be­

deutung für die Erholungsnutzung
Die Auraystraße, die gemäß dem Landschaftsentwick­
lungskonzept als sportlich-aktive Erholungsnutzungs­
strecke fungiert, ist nicht betroffen

- Freihaltung bedeutender Flächen für die Erholungsnut­
zung von Bebauung, z.B. Mühlbach im Süden

Begründung:
Immissionsgrenzwerte bezüglich Luftreinheit werden im
Plangebiet auch mit Umsetzung des Vorhabens nicht über­
schritten.

Erhalt, Entwick­
lung und Vernet­
zung schutzwür­
diger Biotope

Gebiete, in de­
nen die in 
Rechtsakten der 
Europäischen
Union festgeleg­
ten Umweltqua­
litätsnormen be­
reits überschrit­
ten sind

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartierung) (siehe Quellenverzeichnis)

Begründung / Berücksichtigung

Begründung: im Geltungsbereich nicht vorhanden.

- Biotop 7932 - 0281 Naßwiesen beim "Uttinger Mühl­
bach", geschützt nach §30, Art 23, liegt unberührt au­
ßerhalb des Plangebietes ca. 45 m entfernt im Süden.

- Biotop 7932-0255 "Uttinger Mühlbach" und "Vögeles- 
riedbach" südwestlich Utting, geschützt nach §39, Art
16, liegt unberührt außerhalb des Plangebietes ca. 21 
m entfernt im Süden.

Berücksichtigung:
siehe unter Punkt 4.5 „Schutzgut Arten und Biotope, biolo­
gische Vielfair

Begründung: im Geltungsbereich nicht vorhanden.

- LSG-00509.01 Ammersee-West grenzt im Westen und
im Süden unmittelbar an das Planungsgebiet.

Begründung: nicht vorhanden

Vorgabe, 
Grundsatz, 
Ziele

Naturdenkmal
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betroffen

□

□
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Ökoflächenka­
taster

Denkmalschutz,
Schutz des kul­
turellen Erbes

Themen aus 
Flächennut­
zungsplan und 
Landschaftsplan 
mit Bezug zum 
Plangebiet

|x]

Vorgaben, Ziele und Grundsätze des Umweltschutzes mit Bezug zur Bauleitplanung gemäß 
Fachgesetzen, Verordnungen, Richtlinien, technischen Regelwerken, Normen, übergeord­
neten Planungen (Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan, Flächennutzungsplan) und 
Fachplanungen (Landschaftsentwicklungskonzept, Landschaftsplan, Arten- und Bio­
topschutzprogramm, Artenschutzkartiemng) (siehe Quellenverzeichnis)

Begründung / Berücksichtigung

Begründung: nicht vorhanden
- Im Südwesten und Südosten, außerhalb des Planungs­

gebiets sind insgesamt 4 Ausgleichsflächen (ÖFK ID 
74767, 74765,165206,79430) vorhanden bzw. mit einer
Fläche von ca. 554 m^, 4.314 m^, i.150 m^ und 1.762 m^

Begründung; nicht vorhanden
- Bodendenkmal D-1-7932-0041 Körpergräber des frühen 

Mittelalters liegt etwa 200 m entfernt im Nordwesten des 
Planungsgebietes und ist nicht beeinträchtigt

- Gemäß Bayerischen Denkmalatlas befinden sich keine 
Bau- und Bodendenkmäler im Geltungsbereich des Vor­
habens

- Auch femwirksame, landschaftsprägende Baudenkmä­
ler befinden sich nicht in der näheren Umgebung

- Wirkräume von Baudenkmälern oder bedeutende Sicht­
beziehungen werden nicht beeinträchtigt

Gemäß FNP befindet sich eine Sukzessionsfläche / ge­
plante Biotopfläche in der Mitte des Planungsgebietes 
Ein Digitalfunkmast liegt entlang der östlichen Planungs­
grenze

Berücksichtigung:
siehe unter Punkt 4.5 Arten und Biotope, biologische Viel­
falt

I

Vorgabe, 
Grundsatz, 
Ziele
Artenschutzkar­
tierung
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Festlegung des Untersuchungsrahmens (Scoping)2.3

Zusammenfassung von Punkt 2.2 und Festlegung des Untersuchungsaufwandes:

BegründungSchutzgut

448 m^ AsphaltflächeBoden

□

|X1Mensch

|xlFläche

□Wasser

□und

□ Nicht vorhanden.
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Arten und 
Biotope und 
biologische 
Vielfalt

Orts- und
Land­
schaftsbild

Luft
Klima
Kultur- und 
Sachgüter

In der Mitte des Planungsgebietes befindet sich eine 
Sukzessionsfläche
Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung ergab den 
Nachweis mindestens einer planungsrelevanten Art 
(Grünspecht)
Unmittelbar angrenzende naturschutzfachlich bedeu­
tende Gebiete (LSG, Biotope)

Keine Strukturen mit Wirksamkeit für das Orts- und 
Landschaftsbild
Im Norden des Plangebiets ist ein Parkplatz im Bestand 
und ein Mobilfunkmast im Westen
Das Landschaftsschutzgebiet .Ammersee-West“ grenzt 
im Westen und im Süden unmittelbar an das Plange­
biet, ist jedoch nicht vom Vorhaben betroffen 
Durch Eingrünungsmaßnahmen Verbesserung des 
Landschaftsbildes

Geplante Nutzung emittiert Freizeitlärm
Gleichzeitig Aufwertung des Erholungsraums durch Er­
weiterung des bestehenden Sportgeländes des TSV Ut­
ting mit einem Bike Park

Das Plangebiet befindet sich im planungsrechtlichen Au­
ßenbereich nach § 35 BauGB, südwestlich von Utting a. 
Ammersee
Das Plangebiet schließt im Osten direkt an das Sportge­
lände an, im Norden liegt ein landwirtschaftlicher Betrieb 
Entwicklung verträglich mit benachbarten Nutzungen 
Führt nicht zu Zersiedelung bzw. Zerschneidung von Flä­
chen
Anbindegebot berücksichtigt, da an die bestehenden 
Sportanlagen angebunden

Plangebiet liegt außerhalb wassersensibler Bereiche 
und Hochwassergefahrenflächen
Keine Versickerung im Bereich der versiegelten Asphalt­
flächen/ Fahrflächen
Errichtung von Sickergruben
Grundwasser vermutlich tiefer als >20 dm unter der Ge­
ländeoberfläche
HO extrem, HO 100 Hochwassergefährdungsgebiete lie­
gen unmittelbar südlich, jedoch außerhalb des Geltungs­
bereiches
Keine klimatisch wirksamen Elemente.

Betroffen­
heit 

hT 
s
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3. Merkmale des Vorhabens mit Wirkung auf die Umwelt

3.1

3.2 Abfallerzeugung, -entsorgung und -Verwertung

3.3 Eingesetzte Stoffe und Techniken

3.4 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle und Katastrophen
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Für den Bau werden voraussichtlich nur allgemein verwendete Techniken und Stoffe 
angewandt bzw. eingesetzt. Genauere Angaben können zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht gemacht werden. Auf die Ebene der Genehmigungsplanung wird verwiesen.

Baubedingte Wirkfaktoren, wie Lärm-, Erschütterungen und Schadstoffimmissionen 
durch den Bauverkehr könnten entstehen. Eine erhebliche Wärme- oder Strahlungs­
emission wird mit der Umsetzung der Planung voraussichtlich nicht einhergehen. 
Die ermöglichten Vorhaben haben geringe Auswirkungen auf das Mikroklima. 
Ein erheblicher Ausstoß von Treibhausgasen ist mit der Planung nicht verbunden. 
Die Kapazitätserweiterung des Sportgeländes kann zu einem geringfügigen er­
höhten Lärm- und Verkehrslärm führen, wenngleich das geplante Bauvorhaben 
mit den angrenzenden Nutzungen (Sportgelände des TSV Utting) verträglich ist.

Bau- und betriebsbedingt ist von keiner erheblichen Zunahme der Abfälle auszuge­
hen. Es geht um ein gut erschlossenes Grundstück mit dem Vorteil einer besseren 
Nutzung der vorhandenen Einrichtungen. Die ordnungsgemäße Entsorgung der Ab­
fälle ist nach derzeitigem Kenntnisstand gesichert.

Bei der Bewertung von Umweltrisiken ist die Anfälligkeit der nach dem Bauleitplan 
zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen oder die Nähe des Plan­
gebietes zu einem solchen Vorhaben entscheidend, z.B. Störfallbetriebe / Betriebe, 
die mit gefährlichen Stoffen umgehen (Störfallverordnung, Seveso Hl-Richtlinie, § 50 
BImSchG).

Aufgrund der Beschaffenheit und der Lage des Vorhabens liegt keine Anfälligkeit für 
schwere Unfälle und Katastrophen vor. Störfallbetriebe in der näheren Umgebung 
sind nicht bekannt.

Im Folgenden werden die umweltrelevanten Faktoren des Vorhabens einschließlich 
der Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von schädlichen Umweltauswir­
kungen beschrieben und die Schutzgüter benannt, für die sich aufgrund der Beschaf­
fenheit des Vorhabens erhebliche negative Auswirkungen ergeben (Wie ist das Vor­
haben beschaffen und wie wirkt es auf die Umwelt?).

Der Bebauungsplan basiert auf den Vorplanungen des Büros Radquartier GmbH für 
den Pumptrack mit Planungsstand vom 10.10.2023 und bildet somit den maximalen 
Rahmen für eine entsprechende Genehmigungsplanung, sodass die möglichen Um­
weltauswirkungen relativ genau umrissen werden.

Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strah­
lung)




